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STADT ASCHERSLEBEN Tagesordnungspun
kt 

 

 Vorlage Nr. Amt 21 
 VI/0170/15 AZ:  

 öffentlich 

 

Nr. Gremium  Datum ja nein Enth. 

1. Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 02.06./23.06.2015 / / 8 
2. Ortschaftsrat Groß Schierstedt 22.06.2015 5 / / 

3. Ortschaftsrat Mehringen 23.06.2015 7 / / 

4. Ortschaftsrat Klein Schierstedt 24.06.2015 5 / / 

5. Ortschaftsrat Winningen 25.06./08.07.2015 / 4 2 

6. Ortschaftsrat Drohndorf 29.06.2015 7 / / 

7. Ortschaftsrat Westdorf 30.06.2015 3 / / 

8. Ortschaftsrat Schackstedt 01.07.2015 4 / / 

9. Ortschaftsrat Neu Königsaue 02.07.2015 / 3 2 
10. Ortschaftsrat Schackenthal 06.07.2015 4 / / 

11. Ortschaftsrat Freckleben 07.07.2015 / 4 1 
12. Ortschaftsrat Wilsleben 08.07.2015 5 / / 

13. Stadtrat 09.07.2015 von der Tagesordnung 
genommen 

14. Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss 18.08./01.09.2015    
15. Finanz- und Verwaltungsausschuss 26.08./09.09.2015    

16. Stadtrat 16.09.2015    

 
 
Förderrichtlinie der Stadt Aschersleben 
 
Das bürgerschaftliche Engagement ist ein nicht wegzudenkender Faktor in der  Kultur 
örtlichen Zusammenlebens. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zu  kommunaler 
Daseinsvorsorge. Das Engagement zeigt sich in vielfältigen Formen. Angefangen von 
Vereinen und Initiativen bis hin zu Interessengemeinschaften. Die Mitglieder dieser 
Vereinigungen erfüllen ihre Aufgaben nach den Prinzipien der Freiwilligkeit und sind 
zumeist ehrenamtlich tätig.  
 

Die Stadt Aschersleben betrachtet es als ein wichtiges Anliegen, dieses Engagement 
zu unterstützen.  
 
Im Zuge der Überprüfung hatte der Landesrechnungshof empfohlen die Richtlinien 
der Stadt zu überarbeiten und so den aktuellen Anforderungen anzupassen. 
Die beigefügte Richtlinie führt die Regelungen aus 14 verschiedenen Förderrichtlinien 
in einer zusammen. In einem allgemeinen Teil wird das für alle Antragsteller 
einheitliche Verfahren vom Antrag über die Bewilligung bis hin zum Nachweis der 
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Verwendung beschrieben. Darüber hinaus enthält der Teil B besondere 
Bestimmungen für einzelne Zuwendungsbereiche.    
 

 
 
 
 

Zuständigkeit: § 45 Abs. 1 KVG 
 
Beschlussvorschlag:  

 

Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Förderrichtlinie der Stadt 
Aschersleben. 
 
 
 

 

_________________ 

Oberbürgermeister 

 

 

Anlagen: 

Förderrichtlinie der Stadt Aschersleben 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: 

 

1. Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: 
 planmäßige Aufw./Ausz. Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
    
 planmäßige(r) Ertr./Einz. Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
 
2. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: 
 
  überplanmäßig  außerplanmäßig 
  Es entstehen unmittelbare Ausgaben von:       EUR 
  Zur Deckung werden verwendet: 
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
3. Übersehbare Folgekosten: 
 
  An Folgelasten entstehen Kosten in Höhe 

von:  
      EUR 

  erwartete Einnahmen:       EUR 
     
  anzeigepflichtig  genehmigungspflichtig 
  Bekanntmachung   Änderung im Ortsrecht 
 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN: 

    
      Stellenerweiterung                         

        
 Stellenreduzierung 

       
DEMOGRAFIE-CHECK:   

Die Maßnahme ist demografierelevant:          Ja            
Nein 

 

Die Maßnahme ist verantwortbar:          Ja            
Nein 

 

Weiterführende Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung 
 
BEMERKUNGEN:  

 zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat 
 Projektverantwortlicher/Ansprechpart

ner: 
Herr Schütze 
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Amtsleiter 
 


